
Für die zukünftige Finanzierung der Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) sind
spätestens seit dem Bericht der »Kom-
mission zur Nachhaltigkeit in der Finan-
zierung der Sozialen Sicherungssysteme«,
kurz Rürup-Kommission genannt, zwei al-
ternative Reformkonzepte, nämlich die
Bürgerversicherung und das Gesund-
heitsprämienmodell, in der aktuellen Dis-
kussion. Der Grund, weshalb eine Kom-
mission gleich zwei, sich scheinbar aus-
schließende Konzepte vorgeschlagen hat,
liegt schlichtweg darin, dass es den Mit-
gliedern nicht gelungen ist, sich auf ein ein-
heitliches Konzept zu einigen.1 Eine Grup-
pe um den Regierungsberater Karl Lau-
terbach vertritt die Meinung, dass mittel-
bis langfristig die GKV in eine Bürgerver-
sicherung, in der dann neben den bishe-
rigen Versicherten auch Beamte, Selb-
ständige und besser verdienende Ange-
stellte versichert sind, umgewandelt wer-
den sollte. Im Gegensatz dazu sieht eine
Gruppe um das Sachverständigenrats-
mitglied und den Vorsitzenden der Kom-
mission, Bert Rürup, eine zukünftige Si-
cherung der GKV in der Umwandlung der
bisher lohnbezogenen Beitragserhebung
in lohnunabhängige Gesundheitsprämien.

Nach Beendigung der Arbeit in der Re-
gierungskommission schlug auch die uni-
onsnahe Herzog-Kommission ein alterna-
tives Gesundheitsprämienmodell vor, von
dem sich allerdings gleich im Anschluss
wiederum einige Mitglieder, u.a. der ehe-
malige Gesundheitsminister Horst Seeho-
fer, distanzierten. Es folgten unzählige Ar-
tikel und Varianten zum einen oder ande-
ren Modell, in denen mehr oder weniger
konkret die zukünftige Ausgestaltung der
GKV beschrieben wurde. Nach aktuellem
Stand der Dinge scheint es, dass Bürger-
versicherung kontra Gesundheitsprämie
eines der großen Themen des nächsten
Wahlkampfes wird. Denn nach langem Hin

und Her kristallisieren sich bei den Regie-
rungsparteien SPD und Bündnis 90/DIE
GRÜNEN deutliche Mehrheiten für die Bür-
gerversicherung heraus, während die CDU
für die Einführung eines Gesundheitsprä-
mienmodells steht.

Der neueste Kompromissvorschlag von
Bert Rürup – ein überarbeitetes Gesund-
heitsprämienkonzept – sieht neben der
Einführung einer Gesundheitsprämie von
169 s für Erwachsene auch eine redu-
zierte Prämie von 78 s für Kinder vor. Für
die Finanzierung der sozialpolitischen Flan-
kierung sollen neben der Besteuerung des
auszuschüttenden Arbeitgeberbeitrags zur
GKV entweder der Solidaritätsbeitrag oder
die Mehrwertsteuer erhöht werden. Da-
durch soll dem Umverteilungsgedanken
Rechnung getragen werden.2

In der zum Teil sehr emotional geführten
öffentlichen Diskussion geht es haupt-
sächlich um die Auswirkungen der Bür-
gerversicherungs- bzw. Gesundheitsprä-
mienreform auf den Arbeitsmarkt und auf
die interpersonellen Umverteilungseffek-
te. Dabei wird fast vollständig vergessen,
was der eigentliche Auftrag der Rürup-,
aber auch der Herzog-Kommission war,
nämlich die »Nachhaltigkeit in der Finan-
zierung der Sozialen Sicherungssysteme«.
Genau letzterer Aspekt ist Thema dieses
Beitrags. Mit Hilfe der Generationenbi-
lanzierung wird im Folgenden untersucht,
ob es den aktualisierten Vorschlägen ge-
lingt, die gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) auf ein fiskalisch nachhaltiges Fun-
dament zu stellen. 

Zur Nachhaltigkeit des gesetz-
lichen Status quo

Die zukünftige demographische Verän-
derung wird sämtliche umlagefinanzierte
Sozialversicherungssysteme unter enor-
me Finanzierungsschwierigkeiten setzen.
Aufgrund des Einbruchs der Geburten pro
Frau seit den siebziger Jahren und dem

3

57.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  15/2004

prämie wirklich?
Was bringen Bürgerversicherung und Gesundheits-
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1 Das Beispiel der Schweiz zeigt, dass sich beide Re-
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starken Ansteigen der Lebenserwartung wird es künftig zu
einem massiven Anstieg des Altersquotienten kommen. Die-
ser spiegelt das Verhältnis von Rentnerjahrgängen zu den
erwerbstätigen Generationen wider und wird sich von mo-
mentan etwa 25 auf 53% im Jahr 2050 mehr als verdop-
peln.3 Als Folge der gesellschaftlichen Alterung ist – bei ei-
nem Ausbleiben einschneidender Reformen – ein zuneh-
mendes Missverhältnis zwischen Ausgaben- und Einnah-
menentwicklung in den umlagefinanzierten Sozialversiche-
rungssystemen zwangsläufig.

Das quantitative Ausmaß dieses Missverhältnisses lässt sich
mit Hilfe der Generationenbilanz bestimmen. Dabei handelt
es sich um ein langfristiges Budgetierungssystem, das auf
der intertemporalen Budgetrestriktion des Staates basiert.
Letztere besagt, dass die heute bestehende Staatschuld
durch sämtliche Nettosteuerzahlungen aller heute lebenden
und aller zukünftigen Generationen abgegolten werden
muss.4 Zunächst berechnet man die Nettosteuerzahlung ei-
ner Generation aus dem Barwert aller Zahlungsströme, die
sie an den fiskalischen Sektor über ihr verbleibendes Le-
ben bezahlt (Steuern, Beiträge, Gebühren u.Ä.), abzüglich
dem Barwert aller Zahlungsströme, die sie vom fiskalischen
Sektor über ihr restliches Leben erhält (Bildung, öffentliche
Güter, Transfers, Renten, Kranken- und Pflegeversiche-
rungsleistungen u.Ä.). Für die Berechnung der Nettosteu-
erzahlungen werden in einem ersten Schritt die im Basis-
jahr beobachteten Einnahmen und Ausgaben der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung mit Hilfe von alters- und
geschlechtsspezifischen Mikroprofilen auf repräsentative
Durchschnittsindividuen der im Basisjahr lebenden Kohor-
ten verteilt.5 Die daraus resultierenden skalierten Profile wer-
den dann in einem zweiten Schritt mit einer Wachstumsra-
te g in die Zukunft fortgeschrieben.6

Um dem im Gesundheitssektor wirkenden medizinisch-tech-
nischen Fortschritt Rechnung zu tragen, werden dabei im
Folgenden zwei Szenarien unterschieden: Beim Szenario oh-
ne Kostendruck ist die Wachstumsrate g für alle skalierten
Profile 1,5%. Beim Szenario mit Kostendruck wird hingegen
der medizinisch-technische Fortschritt berücksichtigt, indem
alle altersspezifischen GKV-Leistungen mit einer um einen

Prozentpunkt höheren Rate von 2,5% wachsen.7 Durch ei-
ne jährliche Saldierung aller skalierten Profile ist es möglich
zu bestimmen, wie viel ein durchschnittliches Mitglied einer
Kohorte in jedem künftigen Jahr netto an den Fiskus bezahlt.
Werden nun diese durchschnittlichen Nettozahlungen in je-
dem Jahr mit den Überlebenden einer Kohorte gewichtet und
mit einer Diskontrate 1 + r (im Folgenden 1,03) auf das Ba-
sisjahr diskontiert, so resultieren die Nettosteuerzahlungen
einer Generation im Basisjahr.8 Die Summe der Nettosteu-
erzahlungen aller heutigen und zukünftigen Generationen
entspricht dann der so genannten impliziten Staatsver-
schuldung.

Diese quantifiziert die, bei Geltung der aktuellen Gesetzes-
lage entstehenden, schwebenden Ansprüche an den Staat,
welche vor allem auf den umlagefinanzierten Sozialversi-
cherungen basieren. Die implizite Staatschuld des Basis-
jahres 2001 bei einem unterstellten Zins von 3% und einem
Wachstum von 1,5% beläuft sich im Szenario ohne Kos-
tendruck auf 220% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Jah-
res 2001. Zusammen mit der explizit ausgewiesenen Staat-
schuld von 59,5% des BIP ergibt sich dann die so genann-
te Nachhaltigkeitslücke von 279,5% des BIP.9 Eine positive
Nachhaltigkeitslücke verletzt aber die eingangs dieses Ab-
schnitts erläuterte intertemporale Budgetrestriktion des Staa-
tes, da die bestehende Staatschuld eben nicht durch die
Summe aller zukünftigen Nettosteuerzahlungen abgegolten
werden kann. Außerdem ist sie ein gutes Maß dafür, wel-
che Last lebende Generationen zukünftigen Bürgern des
Staates aufbürden. Dies gilt zumindest bei der Annahme,
dass sich auch ein Staatswesen nicht auf Ewigkeit ver-
schulden kann.

Viel schlimmer als ohnehin schon steht es um die Nachhal-
tigkeit der deutschen Fiskalpolitik, wenn die ausgabenstei-
gernde Wirkung des medizinisch-technischen Fortschritts
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3 Die Zahlen beziehen sich auf das Verhältnis der über 65-Jährigen zu den
18- bis 64-Jährigen in der Gesamtbevölkerung.

4 Die Methodik der Generationenbilanzierung wurde von Auerbach et al.
(1991; 1992 und 1994) entwickelt. Methodische Weiterentwicklungen, auf
die im Folgenden zurückgegriffen wird, finden sich in Raffelhüschen (1999)
und Bonin (2001). Da die hier analysierten Reformvorschläge das gesamte
staatliche Budget beeinflussen, kann nicht auf eine deutlich transparen-
tere Bilanz des isolierten Systems der GKV zurückgegriffen werden.

5 Das Basisjahr wurde auf 2001 gesetzt, da Daten, die für die nachfolgen-
den Berechnungen der Reformoptionen benötigt werden, größtenteils
nur bis zum Jahr 2001 verfügbar sind. Alle im Folgenden angegebenen
Werte basieren aus Gründen der Vergleichbarkeit daher auf dem Jahr 2001.

6 Bei der Fortschreibung werden auch die Effekte bereits beschlossener Re-
formen, deren Wirkung erst später eintritt, berücksichtigt. Dies gilt insbe-
sondere für das jüngste GKV-Modernisierungsgesetz GMG. Zu dessen
Nachhaltigkeitswirkungen vgl. Fetzer und Hagist (2004).

7 Beim medizinisch-technischen Fortschritt handelt es sich vor allem um
kostenintensive Produktinnovationen. Breyer und Ulrich (2000) haben
gezeigt, dass die Leistungsausgaben der GKV aufgrund des medizinisch-
technischen Fortschritts um einen Prozentpunkt stärker wachsen als der
allgemeine Produktivitätsfortschritt. Die unterstellte mittlere Frist umfasst
den Zeitraum 2002 – 2042. Die an sich arbiträre Annahme einer zeitlichen
Befristung ist insofern notwendig, als sonst die Gesundheitsausgaben lang-
fristig oberhalb des BIP lägen. Die im Folgenden beschriebenen qualitati-
ven Aussagen sind jedoch nicht davon abhängig, ob der unterstellte Zeit-
raum ein Jahrzehnt früher oder später endet. Langfristig wachsen die Ge-
sundheitsausgaben wieder in Höhe des allgemeinen Produktivitätsfort-
schritts. 

8 Für zukünftige Generationen wird dabei prinzipiell – zins- und wachstums-
adjustiert – die gleiche fiskalische Leistungsfähigkeit wie für die im Basis-
jahr Nulljährigen angenommen.

9 Die Diskontrate spiegelt den (realen) Zinssatz auf langfristige Staatspapie-
re zuzüglich eines angemessenen Risikoaufschlags wider, die Wachs-
tumsrate den langfristigen arbeitsvermehrenden technischen Fortschritt
der Volkswirtschaft. Aufgrund der Zukunftsausrichtung der Methode sind
die Parameterwerte von g = 1,5% und r = 3% mit Unsicherheit behaftet.
Der hier verwendete Indikator »Nachhaltigkeitslücke« reagiert zwar sehr
stark auf Zins- und Wachstumsvariationen, aufgrund seiner sehr illustrati-
ven Darstellung wird er aber hier dennoch verwendet. Die folgenden Aus-
sagen bleiben aber auch bei Verwendung von Nachhaltigkeitslücken bei
anderen Zins- und Wachstumsraten prinzipiell erhalten.
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berücksichtigt wird. Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, steigt
die Nachhaltigkeitslücke von bisher 279,5% im (unrealis-
tisch) optimistischen Szenario ohne Kostendruck auf 414,8%
des BIP im (optimistisch) realistischen Szenario mit (»leich-
tem«) Kostendruck. Mit anderen Worten: Um den zukünfti-
gen Generationen das gegenwärtige reale öffentliche Leis-
tungsniveau zu gewähren, müssten alle Deutschen vier Jah-
re lang arbeiten und alles, was sie verdienen, zur Entlas-
tung zukünftiger Generationen zur Verfügung stellen. Da dies
mehr als unrealistisch ist, kommt man um umfassende und
nachhaltige Reformen nicht umhin. Ob und inwieweit mehr
Nachhaltigkeit durch die bislang hauptsächlich diskutierten
Reformoptionen Bürgerversicherung bzw. Gesundheitsprä-
mienmodell erzeugt wird, ist jedoch stark zu bezweifeln. 

Zur Nachhaltigkeit der Reformvorschläge: Ge-
sundheitsprämie versus Bürgerversicherung

Dass das deutsche Sozialversicherungssystem vor einer ge-
waltigen Umbruchphase steht, hat sich in der Zwischenzeit
über alle Parteien hinweg herumgesprochen. Doch während
diese Einsicht in der gesetzlichen Rentenversicherung seit
geraumer Zeit schon zu einschneidenden Reformen geführt
hat, besteht für die GKV noch ein immenser Nachholbedarf.
Dabei befinden wir uns hinsichtlich der Einnahmenseite vor
einem echten Scheideweg. Von den »üblichen Verdächti-
gen« des allseits umsorgenden Sozialstaats wird schon seit
längerem die Einführung der Bürgerversicherung propagiert.
Diese sieht vor, dass mehr oder weniger schnell die (»Frie-
dens-«)Grenze zwischen gesetzlicher und privater Kran-
kenversicherung (PKV) fällt und somit die Versicherungs-
pflicht in der GKV auf alle Bevölkerungsgruppen, wie etwa
Selbständige, Beamte und gutverdienende Angestellte, aus-

geweitet wird. Der PKV würde dann nur noch
das Zusatzversicherungsgeschäft bleiben. Zu-
sätzlich soll die Bemessungsgrundlage auf
weitere Einkunftsarten, wie Mieten und Zin-
sen, erweitert und die Einkommensumvertei-
lung innerhalb der GKV intensiviert werden, in-
dem die Beitragsbemessungsgrenze auf das
Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung
angehoben wird. Insgesamt wird es dann, laut
den Fürsprechern der Bürgerversicherung, zu
einer deutlichen Stärkung des Solidaritätsge-
dankens kommen.

Auf einen ersten flüchtigen Blick mag die Er-
weiterung der Bemessungsgrundlage auf wei-
tere Einkunftsarten, wie Mieten und Zinsen,
ökonomisch sinnvoll erscheinen. Warum je-
doch die Krankenkassen bei der Erhebung der
Kapitaleinkommen ihrer Versicherten erfolg-
reicher sein sollten als die Finanzämter, de-
nen dies seit Jahren nicht so recht gelingen

mag, wird nicht beantwortet. Faktisch wird es zu einer Be-
lastung des fremdgenutzten Immobilienbesitzes kommen.
Die eigentlich zentrale Frage ist jedoch, warum überhaupt an
der Lohnbezogenheit bzw. der ausgeweiteten Einkom-
mensbezogenheit festgehalten werden sollte. Während näm-
lich bei Einführung der GKV vor über 100 Jahren nicht nur
die Einnahmen, sondern auch fast zwei Drittel der Ausgaben
lohnabhängig waren, wurde durch das GKV-Modernisie-
rungsgesetz (GMG) der letzte lohnabhängige Ausgabenbe-
standteil, das Krankengeld, aus dem Leistungskatalog aus-
geschlossen. Genau dieses Krankengeld war jedoch in den
Anfangsjahren der GKV deren Hauptausgabenart (vgl. Ja-
cobs und Schnellschmidt 2002). Wie auch immer man zum
aktuellen Leistungskatalog der GKV stehen mag, eines ist si-
cher, er enthält allein Ausgaben, die statistisch nicht mit dem
Lohn oder dem erweiterten Einkommen korrelieren.

Um es klar auf den Punkt zu bringen: Krankheit hat originär
zunächst nichts mit dem Einkommen zu tun; man wird nicht
kränker, wenn man mehr verdient. Genau in diesem Kern-
gedanken liegt der Ausgangspunkt aller Vorschläge zur Ein-
führung eines Gesundheitsprämienmodells. Leitgedanke ist
hierbei das Äquivalenzprinzip, bei dem sich Leistung und
Gegenleistung entsprechen sollen. Nun ist das Krankheitsri-
siko und damit die Leistung der GKV sicherlich nicht über al-
le Mitglieder gleichverteilt, was aus versicherungsmathema-
tischen Gründen gegen einheitliche Prämien sprechen wür-
de. Von den Befürwortern einer solchen Lösung wird jedoch
argumentiert, dass zu Beginn des Lebens jeder Bürger gleich
ist und fiktive Neugeborene quasi hinter einem Schleier der
Unwissenheit sich für eine Gesundheitsprämie entscheiden
würden, welche die durchschnittlichen Krankheitskosten
deckt. Während in den meisten Modellen nur für Erwachse-
ne eine Prämie vorgesehen ist, soll im neuesten Vorschlag
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Abb. 1
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von Bert Rürup der GKV auch für Kinder eine Prämie in der
Höhe von 78 m zufließen. Allerdings ist vorgesehen, dass die-
se von der Kindergeldstelle an die jeweilige Kasse gezahlt
wird. Somit soll dieser »Kinderbeitrag« genauso wie die Prä-
miensubvention für einkommensschwache Haushalte über
Einkommensteuermehreinnahmen durch die Ausbezahlung
des bisherigen Arbeitgeberanteils und durch Steuererhö-
hungen finanziert werden. Für letztere favorisiert Rürup die
Alternative, nämlich eine Erhöhung des Solidaritätszuschlags
oder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Von Ökonomen
wegen ihrer Lohnunabhängigkeit geschätzt, werden Kopf-
pauschalen oft als unsozial gebrandmarkt. Es könne ja wohl
kaum angehen, dass »der Pförtner denselben Gesundheits-
beitrag entrichtet wie sein Chef«. Komischerweise gilt dieser
Lehrsatz offenbar nur für den GKV-Leistungskatalog, nicht je-
doch für andere Grundbedarfsgüter, wie Kleidung und Nah-
rungsmittel. Bisher kam zumindest noch kein Politiker auf
die Idee, Brot oder Socken für Manager und Pförtner preis-
lich unterschiedlich auszuzeichnen. Zudem wird bei der po-
litischen Debatte oft vergessen, dass eine soziale Flankierung
deutlich treffsicherer über eine steuerfinanzierte Prämien-
subvention erfolgt.

Wie aber sieht nun die Nachhaltigkeitswirkung der beiden
Reformkonzepte aus? Abbildung 2 zeigt die resultierenden
Nachhaltigkeitslücken, wenn beide Konzepte umgesetzt
würden und zum Vergleich noch einmal diejenige des ge-
setzgeberischen Status quo, jeweils für das realistischere
Kostendruckszenario. Um das Bürgerversicherungskonzept
mit dem neuesten Vorschlag von Rürup »auf Augenhöhe«
vergleichen zu können, wird angenommen, dass bei bei-
den Modellen die Einnahmen pro Kopf gleich sind.

Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, verfehlen es beide Kon-
zepte nicht nur, ein Mehr an Nachhaltigkeit in das System

zu tragen, sondern zusätzlich verschlimmern sie sogar die
fiskalische Schieflage. Der Grund dafür liegt in der zu ge-
ring gewählten Gesundheitsprämie des neuesten Rürup-
Vorschlags, welche mit 169 s gut 40 s geringer ist als die-
jenige des ursprünglichen Kommissionsvorschlags.10 Trotz-
dem, gemessen an der Nachhaltigkeitslücke des neuen Rü-
rup-Vorschlags von 423,2% des BIP, schneidet eine ver-
gleichbare Bürgerversicherung mit 452,2% des BIP noch
schlechter ab. Dies ändert sich auch nicht, wenn man die
Prämiensubvention über eine entsprechende Erhöhung des
Solidaritätszuschlags gegenfinanziert. Zwar steigt die Nach-
haltigkeitslücke auf 427,7%, liegt damit aber immer noch
unter den 452,2% der Bürgerversicherung. Offensichtlich
greifen beide Konzepte hinsichtlich der Nachhaltigkeitswir-
kung zu kurz. 

Aber selbst dann, wenn eine Gesundheitsprämie von 180s
pro Monat (bei gleichbleibendem Kinderbeitrag von 78 s)
erhoben werden sollte, die ein gleiches Beitragsaufkommen
wie der Status quo im Basisjahr garantieren würde, wäre die
Nachhaltigkeitswirkung vernachlässigbar gering. Die Nach-
haltigkeitslücke des Status quo von 414,8% des BIP wür-
de gerade einmal um 11,8 Prozentpunkte gesenkt. Eine dem
Status quo vergleichbare Bürgerversicherung würde die
Nachhaltigkeitslücke nur um rund 5 Prozentpunkte senken.11

Wie es wirklich zu schaffen ist: mehr Markt und
Wettbewerb

Insgesamt ist festzuhalten, dass es durch die Einführung des
einen oder des anderen Konzeptes zwar gelingen mag, wie
auch immer gearteten Gerechtigkeitsvorstellungen ent-
gegenzukommen. Geht es aber um das eigentliche Ziel der
Herzog- und Rürup-Kommission, nämlich einer nachhalti-

gen Finanzierung der GKV näher zu kom-
men und damit auch ein Stück weit mehr
Generationengerechtigkeit zu erreichen, ver-
sagen sowohl Bürgerversicherung als auch
Gesundheitsprämie. Dies gilt vor allem dann,
wenn, wie beim neuesten Vorschlag von Rü-
rup, eine »politisch opportune« niedrige Ge-
sundheitsprämie gewählt wird. Noch schlech-
ter ist die Nachhaltigkeitswirkung einer ver-
gleichbaren Bürgerversicherung. 

Soll dennoch eine Bewertung der beiden
Konzepte abgegeben werden, so muss aus

6

i fo  Schne l ld ienst  15/2004 –  57.  Jahrgang

Abb. 2

10 Zwar wird ein Teil wieder durch die Beiträge für die
mitversicherten Kinder aufgefangen, trotzdem erreicht
der neue Rürup-Vorschlag lediglich ein Gesamtbud-
get von 130 Mrd. p. Demgegenüber fasst das Bud-
get des alten Rürup-Vorschlags mit 210 pPauschale
für jeden erwachsenen Versicherten 145 Mrd. p.

11 Zur Vergleichbarkeit von Bürgerversicherungskon-
zepten und Gesundheitsprämienmodellen vgl. Fetzer
und Hagist (2004).
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arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten eindeutig ein Ge-
sundheitsprämiensystem propagiert werden, da über die
pauschalen Prämien mittel- bis langfristig eine vollständige
Abkopplung der Krankenversicherungsbeiträge vom Lohn
gelingt. Die Bürgerversicherung leistet dies, wenn überhaupt,
nur sehr begrenzt. Gegeben, dass für jeden abgebauten Bei-
tragspunkt in den sozialen Sicherungssystemen etwa
100 000 Arbeitssuchende wieder zu »Lohn und Brot« kä-
men, liegt hier ein ganz entscheidender Vorteil des Ge-
sundheitsprämienmodells. Ein weiterer Vorteil ist der imple-
mentierte Steuer-Transfer-Mechanismus. Ist ein solcher Me-
chanismus bereits vorhanden, können ausgabeseitige Maß-
nahmen relativ einfach sozial abgefedert werden. Anstatt bei
Reformen, die eine partielle Ausgliederung oder Formen von
Eigenbeteiligungen, wie etwa beim GMG, vorsehen, be-
sonders hart getroffene Bevölkerungsgruppen über intrans-
parente Ausnahmeregelungen zu kompensieren, könnte
dann über eine höhere Prämiensubvention ein viel transpa-
renterer sozialer Ausgleich vorgenommen werden.

Derartige anreizorientierte, ausgabenseitige Reformen sind
das, was die GKV wirklich wieder auf ein wirtschaftliches
und nachhaltiges Fundament stellen würde. Wo immer man
das Problem für den Bereich der GKV sehen mag, die Lö-
sung ist hier nur durch ein rationales Anbieter- und Patien-
tenverhalten zu erreichen. Daher muss sich der gesetzlich
versicherte Teil der Bevölkerung auf weitere schmerzliche
Strukturreformen vorbereiten, zumal das Problem selbst
dann nicht in den Griff zu bekommen wäre, wenn alle Kos-
tendämpfungsgesetze der Vergangenheit ihren Zweck voll-
ständig erfüllt hätten. Mithin wird man nicht umhin können,
die private Vorsorge bei der Absicherung des Krankheits-
und Pflegerisikos wesentlich zu stärken. Kostenerstat-
tungsprinzipien zur Erhöhung der Transparenz und hohe
Selbstbehalte – etwa in der Größenordnung von 800 s pro
Jahr – sind unumgänglich.

Ebenso werden weitere Effizienzsteigerungen unter den An-
bietern von Gesundheits- und Versicherungsleistungen auf
der wirtschaftspolitischen Agenda stehen, will heißen: Er-
forderlich ist auch im Bereich der GKV ein wirklicher Wett-
bewerb, wo Ineffizienz mit Insolvenz bedroht wird; wo Preis-
absprachen der Kartelle strikt verfolgt werden und Gebüh-
renordnungen staatlicher Aufsichtbehörden mindestens für
den stationären Bereich verschwinden. Und wer das nicht
glaubt, sondern »gutmeinend« weitersegelt wie bisher, der
schaue sich das Schiff, auf dem er segelt, genau an: Es heißt
Titanic und liegt nicht im Trockendock.
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